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Die sowjetische Kirchenpolitik VO  zD 1957 bıs 1977

Der Glaube Gott und der Marxısmus Leniıniısmus sind miıteinander 11-

bar Daran hat INa  = der 5SowJetunion nN1e Z weite] gelassen Gleichzeitig wırd
jedoch behauptet dafß Glaubensfreiheit gesetzlich gesichert SC1 Simon stellt fest da{fß
die sowjetischen Machthaber WAar entschlossen siınd Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten beseitigen, yleichzeitig jedoch C111C Spaltung der soz1alıistıischen Gesellschaft VeEeI-

öndern wollen (Koordinationsausschufß deutscher Usteuropainstitute, Hrsg Sowjet
N1ON, München 1974 370 RD unterschiedlichen un miteinander konkurrierenden
Interessen der soWwJetischen Religionspolitik haben wechselvollen Verhalten
der Sowjetunion gegenüber den Religionsgemeinschaften geführt Dabeji 1ST die SO W JC-
tische Religionspolitik vieltach C111 zuverlässıger Gradmesser der allgemeinen innenpolı-
tischen Entwicklung vewesen.“

In der SZH-Schlufßakte VO  - Helsink: 1745 hatten sıch die Unterzeichner
ZuUurF Achtung der „Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich der Gedanken-
(zew1ssens- Religions oder Überzeugungsfreiheit für alle ekannt Intormatıonen und
Dokumentationen bedrängter Gläubiger der 5SowJjetunion ZC1SCNH dafß sıch ıhre Lage
nach Helsinki nıcht vebessert hat Kurojedow, der Vorsitzende der staatlichen Kı1ır-
chenaufsichtsbehörde beim Mınıiısterrat der hat Grundsatzartikel ALDAS
soWwjetische (zesetz und die Gewissensfreiheit Regierungsorgan „Iswestia” (3

VO  S „Lügenmärchen“ der „Entspannungsgegner gyeschrıieben Zum „Beweıs Z1-

den Patriarchen Pımen, erwähnt 01010 Gotteshäuser, nn das NEeEHe

Religionsgesetz VO 1975 1E Vervollkommnung der Gesetzgebung, die Y
brecherische Tätigkeit“ angeblicher Maärtyrer uSsSs W Diese Behauptungen sind iI8  1-

schen i zahlreichen sowjetischen Publikationen wiederholt worden (SO Sputnık
9/76 5SowjJetunıion heute 4/76

Neubegınn der Verfolgung

VWıe 1ST nNnu wirklich die Lage der SowjJetunion? S1e 1ST besser als den dre1ifßi-
>  C Jahren als jede orm der Seelsorge unmöglıch WAar und die relıg1ösen Gruppen
brutal terrorıSIert wurden S1e 1ST jedoch W EeIiL schlechter als den fünfzıger Jahren
Wiährend des Krıegs hatte Stalın VOT allem der russısch orthodoxen Kirche Zugeständ-

gemacht 950 verfügte NI über W el Geistliche Akademıien, acht Priıesterseminare,
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etwa 01010 Gemeinden mMi1t Gotteshäusern, ELW 25 01010 Geistliche und 67 Klöster.
Wenn INan VO eıner antırelig1ösen ampagne VO  > Jul: bıs November 1954 absıeht,
blieh dıes bis 1958 praktısch unverändert. (Hıer kann nıcht näher darauf eingegangen
werden, da{fß Stalin die unılerte Kirche zgrschlug und das Moskauer Patrıarchat außen-
politisch nutzte.)

Der Parteıitag entfernte den Halbgott Stalın VO den Parteialtären und
erschütterte den Glauben den Marxısmus-Leninismus. Zur gleichen elıt begann die
Propagierung des „ HNEeUCH Menschen“, des Sowjetmenschen. Dieser nNneUeE Mensch wurde
als Voraussetzung für diıe Verwirklichung des Kommunısmus angesehen natürlich
mufite Atheist se1IN. Vor ZWanzıg Jahren, MLE VOTr den Fejerlichkeiten ZzUu Jah“
restag der Oktoberrevolution (195/) 1n Moskau eın Kongrefß der antıreligiösen
Propagandisten der Was Hauptreferat hielt das ZK-Mitglied Prot Miıtın,
Vorsitzender der Organısatıon für ideologische Massenerziehung. Beklagt wurde der
unzureichende Erfolg des Kampfes die Relıgion, der wachsende FEinflufß der
„Sekten“. Als gefährlichster Gegner, als „obskurster und raffiniertester Feind“‘ wurde
der Vatıkan herausgestellt.

Im Janr 1958 wurde der Erste Parteisekretär Chruschtschow auch Ministerpräsident
der Im gleichen Jahr Ww1es 1ne Pressekampagne Kirche und Geistlichkeit
autf ıne NECUEC Verfolgungswelle hın 1959 begann S1€e und verschonte auch die russisch-
orthodoxe Kirche nıcht mehr. Dıie Jahre 959 bıs 1964 gekennzeichnet durch die
Massenschließung VO Gotteshäusern, 1ne hektische antırelig1iöse Kampagne, die teil-
weIlse die dreifßiger Jahre erinnerte. Nach der Pensionierung Chruschtschows (1964)
verlor die Verfolgung VO iıhrer Brutalıtät, doch wurden bıs 1967 weıter Kirchen
1n oyroßer Zahl geschlossen.

An die Stelle des Grofßangriffs ELAT se1it 967 eın täglicher Kleinkrieg, der sich SC
die Gläubigen und Gemeinden riıchtete (einzelne Kıirchenschliefßungen, Aburteilungen,
Beschlagnahmen relıgıöser Literatur). Am 18 August 1971 eitete eın Leitartikel der
„Prawda“ („Atheistische Erzıiehung“) erNeUut i1ne Verschärfung eın Die Autoren der
atheistischen Kampagne sahen 1ne besondere Getahr 1n der zunehmenden Bereitschaft
VO Sowjetbürgern, Kirche und Religion (aus Achtung VO der Geschichte, AaUS$ Achtung
VOT der Überzeugung Andersdenkender) Toleran7z entgegenzubringen; S1e sahen 1ne
Getahr 1n den unbefriedigenden Ergebnissen der atheistischen Propaganda. Es kam
nach 1977 auch wieder einzelnen Kirchenschliefßungen. Der selektive Terror
die Basıs (Gläubige und Gemeinden) halt Die Proteste verfolgter Gläubiger und
das zunehmende Interesse des Auslands beunruhigen die Sowjetführung stark.

uch diese ‚et:zten ZWanZzıg Jahre sowjetischer Religions- und Kirchenpolitik mu
INan 1m Zusammenhang der innen- und außenpolitischen Situation der SowJjetunion
sehen. Eınıge stichwortartige Hınweise ohne da{fß Vollständigkeit beabsichtigt 1St
mögen enugen: Selit 1956 schwindet zunehmend der Glaube den Marxismus-Leni1-
N1SsmMmUuUS; 1958 hat sıch Chruschtschow 1m Machtkampf durchgesetzt; 1961 verkündete
das HE Parteiprogramm den „Sittenkodex der Erbauer des Kommunısmus“ ; 962/63
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beschwört die uba Krise die Getahr C111E6S$ Kriegs herauf 1963 esucht Chruschtschows
Schwiegersohn Adschubej apst Johannes 1964 wird Chruschtschow ECNS1O-
HITE SEIT 1965 verhärtet sıch der innenpolitische Kurs, der VO Opposıitionellen als
Rückwendung Stalın verstanden wird 1968 scheitert IN1L dem Erscheinen des „Me-
morandums VO  w Sacharow und des Samıiısdat Periodikums „Chronik der laufenden
Ereignisse” die Hofftnung der Machthaber, die Dissidenten um Schweigen bringen;
968/69 verunsıchern die Ereignisse 111 der Tschechoslowakei die Machthaber: 1969
kommt blutigen Zusammensto{ß sowjetischer und chinesischer Truppen;
970 leitet der Moskauer Vertrag die Entspannungspolitik ARD 1973 Sacharow
VOTr Pseudoentspannung und tordert innenpolitische Erleichterung; SEIT der Unter-
zeichnung der SZE kte Jahr 1975 leben die sowjetischen Machthaber ständiger
Furcht VOr freien Informationsfluß

Die sowJetische Religions- und Kirchenpolitik der VErgANSCHNCN Jahre 1ST gekenn-
zeichnet durch verstärkte Unterdrückung der Religionsgemeinschaften verstärkte
staatliıche Aufsicht und Lenkung eitere rechtliche Einengung des kırchlichen Be-
reichs, verstärkte atheistische Propaganda (Über die atheistische Propaganda und
die damit verbundene iıdeologische Indoktrination oll 111 Spater erscheinenden
Beitrag berichtet werden

Allgemeine Verfolgung Chruschtschow

Die N{} Chruschtschow begonnene Verfolgungswelle der sechziger Jahre WAar C
kennzeichnet durch Massenschließung VON Gotteshäusern und Klöstern, Verminde-
rung der Priesterseminare Verhaftungen Verbannungen, Terrorisierung VO  i Priıe-

und Gläubigen verschärfte UÜberwachung aller Religionsgemeinschaften
durch spezielle Regıistrierungen aller kırchlichen Amtshandlungen, um die einzelnen
Gläubigen erfassen Die vollständigsten Angaben liegen über die russisch orthodoxe
Kırche VOTFr Dıe Anzahl ihrer Kiırchen wurde bis 1967 auf herabgedrückt,
die Zahl der Priester auf LWAa 01010 (Es z1bt jedoch auch 116 Schätzung VO  5 6000
Priestern Fünf Priesterseminare mu{fßten yeschlossen werden die restlichen drei stehen

staatlichem „Numerus clausus Mehrere Dutzend Klöster wurden yeschlossen Es
sollen noch Klöster EeX1IStTIieren In Reihe VO  = Fällen schlo{fß INan nıcht 11UT die
Kirchen, sondern ZersStOrtie SIC auch So wurden 1ı11 Kıew 1ı März 964 acht
drei Kirchen dem Erdboden gleichgemacht.

Die Erhöhung der inkommensteuer belastete dıe Gemeindepriester kam
Beschuldigungen Priester, S1IC hätten Steuern hinterzogen 960/61 wurden [9)
die Erzbischöfe VO Kasan und Tschern1g0w WEBEC „Steuervergehen abgeurteilt In
der Regel allerdings schont INnan den Sheren Klerus, andererseits er w4rtiete das Regıme
da{fß das Moskauer Patrıarchat die Repressalıen stillschweigend innahm Wıderspen-

WIC den mutıgen Erzbischof VO Kaluga, Ermogen können dıie staatlichen
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Behörden 1n den Ruhestand zwıngen. Theologiestudenten wurden nıcht mehr Ww1e€e dıe
anderen Studenten VO Wehrdienst freigestellt. Klöster wurden teilweıse mM1t bru-
taler Gewalt geraumt, Mönche verhaftet, Pılger 1n Lastwagen abtransportiert.

Die VO Staat 1mM Jahr 1961 TrZWUNSCHC nNeUE Gemeindeordnung gewährt den (Ge=

meıindepriestern NUr noch die Abhaltung des Gottesdienstes. Kirchliche Amtshandlun-
SCH, VOT allem Tauten, muften VO  —$ 1U  - registrıert werden, da die Namen der
Eltern den Behörden ZAHT: Verfügung stehen. Nur bei Vorlage einer schriftlichen Erklä-
rung beider Elternteile kann eın ınd getauft werden. Jede kirchliche Amtshandlung
außerhalb der Kirche bedartf eiıner behördlichen Genehmigung. In vielen Fiällen verhin-
derten die Behörden die Teilnahme VO Kındern und Jugendlichen 1m Alter bıs

Jahren Gottesdienst. In eıner Reihe VO  >} Fällen hat INa  - y]äubigen Eltern ıhre
Kinder IM Selbstverständlich verlieren gläubige Studenten ihren Studienplatz
un gläubige Lehrer, Wissenschaftler USW . hre Stelle.

Die russisch-orthodoxe Kırche als oröfßste relig1ıöse Gruppe zaählt 1n der SOoWwjJet-
unıon wahrscheinlich bıs Miıllionen Gläubige (es oibt allerdings noch höher l1e-
gende Angaben). Ihr Beıitritt U Weltkirchenrat und die Kontaktaufnahme

Rom (1962) 1n dieser Vertolgungssituation haben insgesamt ıhre Lage nıcht VOI-

bessert, obwohl beides sıcher nıcht ohne Zustimmung der staatlichen Behörden möglıch
SCWESCH 1St. Die geschilderten Ma{fßnahmen und Methoden wurden gleich oder Ühnlich
auch die anderen Glaubensgemeinschaften angewendet. SO wurden Begınn
der sechziger Jahre Hunderte VO  > Moscheen yeschlossen.

Hıer oll 1n ein1ıgen Zahlen, eın Beispiel für andere bringen, die Sıtuation der
katholischen Kırche 1n Litauen 1m Jahr 1967 skizzıert werden. Von der Gesamtbevölke-
u VO drei Millionen damals d Prozent Katholiken. Es yab drei Bischöfe,
VO denen einer se1n Amt ausüben konnte Bds-ch=öfe), 864 Weltpriester 1940:
1480), 571 Gotteshäuser 1940: 1035); Priesterseminar mM1t Seminarısten 1940:

Priesterseminare mMi1t 450 Seminarıisten), eın Kloster 1220 118 Klöster).
Besonders hart wurden VO den Verfolgungsmafsnahmen die Evangeliumschristen-

Baptısten betroffen. ıne Analyse der VO Maärz 1953 bıs ZUuU Februar 1971 „1mM
Kampf für dıie Menschenrechte 1n der Verurteilten und Verhatteten“ konnte
für diesen Zeitraum insgesamt 2943 Fälle erfassen. 610 der ın dieser Analyse namentlich
aufgeführten Personen wurden SCHh relig1öser Aktivıtät verurteılt, ıhnen
allein 551 Evangeliumschristen-Baptisten.

Wıe bereıts erwähnt, jeß die rutale Massenverfolgung ab 1965 nach. twa 1mM Jahr
1967 W AaT mM1t dem gewaltsam rZWUNgECNEC Tiefstand 1mM Hinblick aut die Zahl der
Gotteshäuser us offensichtlich das VOFrerst angestrebte Ziel erreicht. Insofern trift
weıtgehend Z W as 1n einem 1m September 1976 VO der Presseabteilung der SOowjJet-
botschaft 1n Bonn versandten Artıkel als Erklärung eines Vertreters des Moskauer
Patriarchats berichtet wird: „Wır möchten betonen, da{fß die Zahl der Kirchen 1im
etzten Jahrzehnt praktısch unverändert 1St
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Selektiver Terror Breschnew

Die Verfolgung der relig1ösen Gruppen wurde nach 1965 bzw nach 1967 1in der
orm des selektiven Terrors fortgesetzt. Aus der riesigen Anzahl der Fakten, die VOTL

allem durch den Samisdat ekannt geworden sind, sollen 11UTr einıge wenıge angeführt
werden: Evangeliumschristen-Baptisten werden 966 1n Moskau und Leningrad, 1967/
1n Odessa, 1968 1n Brest, 1969 in Odessa Haftstraten verurteilt. In Kreısen der
Evangeliumschristen-Baptisten wurde darauf hingewiesen, da{fß 98808 „‚durch Gerichte
1m Zzarıstischen Rufßland und 1n den Jahren des Personenkults 11 Gottesglaubens
solche Straftmaflte angewendet“ worden sejen. 1968 wurde in der Ukraine der Bischof
der unterdrückten unıerten Kırche, Welytschkowsky, verhaftet und 969 dreı Jahren
Haft verurteilt.

1969 wurden die beiden orthodoxen Laienchristen Boriıs Talantow und Lewitıin-
Krasnow verhaftet un abgeurteilt. S1e hatten die Kirchenverfolgung protestiert
und relig1öse Texte verbreitet. 197/1 starb Talantow 1mM Gefängniskrankenhaus VO  3

Kırow. 1970 wurde 1n Liıtauen der Jesuıtenpater Seskevicius eiınem Jahr Gefängnis
verurteilt zCnN „systematischer Betreibung des Religionsunterrichts“. Im Jahr 19772
wurden 63 Evangeliumschristen-Baptisten verhaftet: der Evangeliumschrist-Baptist
Iwan Moissejew wurde während der Ableistung se1nes Wehrdienstes ermordet, nachdem

sıch geweıgert hatte, seinen Glauben aufzugeben. 974 wurde der Moskauer Priester
Dudko A4aUusS seiner Gemeinde Sın Niıkolaus entfernt, weıl regelmäßßig nach dem

Gottesdienst Fragen der Gläubigen beantwortet hatte; 1ın Schitomir und Nowosıiıbirsk
wurden Kırchen geschlossen.

1975 wurden 1n Liıtauen nıcht wenıger als viıer Prozesse Mitarbeiter der „Chro-
nık der Katholischen Kirche 1ın ı1tauen“ durchgeführt. Die Katholikin Nijole Sadunaite
wurde dreı Jahren ager und dre] Jahren Verbannung verurteılt, weıl S1e die Chro-
nık vervielfältigt und verbreiıtet hatte. 1975 wurde die 1ın Schitomıir geschlossene Kirche
zerstort. 1976 wurde der orthodoxe Christ Alexander Argentow gyewaltsam 1n einer
psychiatrıschen Klinık eingesperrt. Die AÄrzte aufßerten Argentow gegenüber, der Grund
se1 selne Glaubensüberzeugung. [Diese wenıgen Angaben (aus der großen Z ahl] der In-

formationen) charakterisieren die Entwicklung und die gegenwärtıige Situatıion.
Von sowjetischer Seıite wırd demgegenüber darauf hingewiesen, da{ß in Lıtauen

einıge katholische Bischöfe geweiht werden konnten, da{fß ein1gen Gemeinden der
Evangeliumschristen-Baptisten die Einrichtung VO  - Gotteshäusern gESTALLEL wurde, da{fß
der derzeitige Moskauer Patriarch Pımen jede Verfolgung der Kirche abstreıitet, da{fß
INa  &3} sıch dıe staatliche Gesetzgebung halte Demgegenüber verwelst der „Appell der
Mitglieder der christlichen Kirchen das Präsidium des Obersten SowjJets der SSR'*
unı übrıgens das gemeıinsame Schreiben V sechs verschiedenen christ-
lıchen Gruppen 1n der darauf, da{ß VO  s staatlicher Seite nıcht einmal die
sowjetische Gesetzgebung ZUuUr Trennung VO Staat und Kirche eingehalten wird. Es
heiflßt dort o
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„Viele der die Christen meılsten erniedrigenden und bedrängenden Faktoren der
jetzıgen Sıtuation könnten buchstäblich mMi1t einem Federstrich geändert werden. Es 1St
dies die Prazxıis, dıe siıch auf keinerle] (sesetze oder veröffentlichte Instruktionen gründet:
die willkürliche Schliefßung VO  am} Kirchen und Gotteshäusern: die durch nıchts begrün-
deten Weıigerungen, dıe Eröffnung Kırchen und Gebetshäuser genehmigen oder
die Nutzung der geschlossenen und noch nıcht Zzerstorten erlauben:;: die Einmischung
der Behörden 1n Fragen der Ernennung und Entlassung VO  - Geistlichen, Bıschöfen,
Leitern der Kirchengemeinden, 1n die Auswahl VO  e Absolventen der geistlichen Sem1-
Narec und Akademıen, 1n das Leben der christlichen Gemeinde; der ruck aut christliche
Gemeıinden FTA Z weck der Zwangsregistrierung VO Tauten und Eyheschließungen

Staatsaufsicht und Religionsgesetzgebung

Die wichtigsten rechtlichen Regelungen für die relig1ösen Gruppen 1n der Ver-

gangenheıt: das Dekret über die Trennung VO  - Staat und Kirche VO Jahr 191583 die

Verordnung „UÜber die relıg1ösen Vereinigungen“ VO Jahr 1929 der Artikel 172 der
Allunionsverfassung VO Jahr 936 G Dire Freiheit der Ausübung relıgıöser Kulte und
die Freiheit antirelig1iöser Propaganda werden für alle Burger anerkannt“); die Schat-
fung des „Rats für die Angelegenheıten der russisch-orthodoxen Kirche beim Rat der
Volkskommissare der CSR 1mM Jahr 1943:; die Einrichtung eines entsprechenden Rats

tür dıe übrıgen Glaubensbekenntnisse 1mM Jahr 944 ehr und mehr wurden diese Räte

VO  e 11U Z Lenkinstrument des Staats und bestimmten gleichzelt1g die sowjJetische
Religionsgesetzgebung mMIt

Nach 1945 kam die AÄnderung in der Religionspolitik der russisch-orthodoxen Kirche

ZUgZULEC. In Absprache mMi1t dem Rat konnte S1e 1945 eın AStatıt über die Angelegenheıten
der russisch-orthodoxen Kiıirche“ beschliefßen. Darın wurde das hierarchische We1i-

S UunNns>S- und Ernennungsrecht des Moskauer Patriarchats fixiert. Daneben lieben aller-

dıngs dıe (zesetze der Jahre 9158 und 1929 weiterbestehen, die teilweıse diesem Statut

wiıdersprachen. Dieser Widerspruch diente ZK-Sekretär Iljitschow, 963 VOT der

Ideologischen Ommı1ssıon diese Vergünstigungen als „Abweichungen VO der Lenıin-
schen Gesetzlichkeit“ ezeiıchnen.

Wenn INa  3 versucht, staatliche Kirchenaufsicht und Religionsgesetzgebung ckiz-

zıeren, mu{ß INan darauf hinweisen, da{fß zahlreiche Verordnungen, Erlasse uSs W nıe

publızıert worden sind, oft NUr aut Grund VO Bruchstückzitaten oder durch Gerichts-
verhandlungen ekannt geworden sind. Das gilt auch für die Jahre nach 1958% Im

Oktober 1958 verabschiedete der Mınisterrat der ıne Verordnung ZU1T: WITrt-

schaftlichen Beschränkung der Klöster, deren ext bıs heute geheimgehalten wird. Die

„Räte  A (also dıe erwähnten staatlichen Kirchenaufsichtsbehörden) wurden angehalten
prüfen, ob die Zahl der K löster vermindert werden könnte. Dıie sichtbare

Folge war die Aufhebung der Gebäude- und Grundsteuerfreiheıt der Klöster
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Die 1959 breit anlaufende Verfolgungswelle veranlafite den Patriarchen Alexe)
eıner mutigen AÄufßerung. 1960 wıes 1in einer öffentlichen Veranstaltung auf die Rolle
der Kırche 1n der russıschen Geschichte hın und erklärte, dafß die Pforten der Hölle S1e
nıcht überwinden würden. Darautfhin wurden der zuständige Rat und das Patriarchat
durch Umbesetzung estraft. Der Vorsitzende der staatlichen Kirchenaufsichtsbehörde,
Karpow, wurde durch Kurojedow EB (er 1St bıs heute 1m Amt) Metropolit Nıkola),
der Leıiter des kırchlichen Aufßenamts, wurde durch Bischof Nikodim SC Metropolit
Nıkolaj starb übrigens Ende 1961 ıIn einem Krankenhaus. Unter den Gläubigen halt
sıch das Gerücht, se1 keines AAr en Bodes gyestorben. Kurojedow machte den Rat

einem reinen Lenk- und Unterdrückungsinstrument. Die „Irennung VO  —3 Staat un
Kirche“ wurde allerdings weıter als Fiıktion aufrechterhalten.

Fuür die ‚MO beginnende Massenschließung VO  = Kirchen und Klöstern ZOS INa  =) alle TLUHE:

denkbaren scheinrechtlichen Begründungen heran. Kirchen wurden tür baufällig -
klärt, für brandgefährdet; andere Kirchen machte InNnan historischen Denkmälern und
CENLIZOY S1e den Gläubigen. Andere standen angeblich eliner Stadtplanung 1mM Weg
In der Ukraine und 1n Westrufsland, die über verhältnismälßig viele Kirchen verfügten,
Z 1114  > eın altes (zesetz heran, das die Ma{ßnahmen der deutschen Besatzungszeıt rück-
Zangıg machte. Zur eıit der Besatzung aber zahlreiche Kirchen wieder geöffnet
worden. Der Phantasıe der Behörden WTr keine Grenze ZESETLZT. Nıcht VETrgESSCHM werden
dart die oroße Zahl VO Ma{ißnahmen örtlicher Behörden, die sich nıcht einmal um den
Schein des Rechts bemühten. Hınzu kamen Erhöhungen der Steuern und VOTr allem eın
Verbot tür Geistliche, mehrere Gemeıinden betreuen.

Man begnügte sıch jedoch nıcht mM1t diesen Mafinahmen, sondern oriff tief 1n das
innerkirchliche Leben ein. Die staatliche Kirchenaufsichtsbehörde verfaßte 1961 ıne
„Instruktion ZuUur Anwendung der Kultgesetzgebung“. Auch diese Instruktion, die prak-
tisch Gesetzeskraft hat, wurde offiziell nıe veröffentlicht. Mıt Bezug aut diese nstruk-
t1on wurde das Patriarchat CZWUNSCH, das kirchliche Statut VO  —$ 945 abzuändern.
Die Gemeindepriester wurden VO 1U  - All völlig abhängig VO jeweilıgen Kırchenrat
der Gemeinde und damıit einer Art Angestellten dieses Grem1iums. Die staatliche
Behörde ıhrerselits konnte den Kırchenrat beliebig verändern; 1St vorgekommen, da{ß
INa  3 ıh einfach abgesetzt hat Der Bischot konnte sıch VO 1U  a ebensowen1g Ww1e
der Gemeıindepriester nıcht mehr Wirtschaftstragen der Gemeinde kümmern. Das
NCUEC Statut machte ogd möglıch, dafß die staatlıche Behörde willfährıge oder —

zeeıgnete Priester Gemeindepriestern machte den Wiıillen des Bischofs.
Im Jahr 960 erschien eın Strafgesetzbuch der mM1t dem Gummıi1para-

graphen 146 „Verletzung der (jesetze über dıie Trennung VO Kırche und Staat“. 1962
wurde der Paragraph DD dieses Gesetzbuchs (Gründung VO  . Gruppen dem Vor-
wand der Predigt relig1öser Glaubenslehren, verbunden MI1t Schädigung der Gesundheit
VO  ® Bürgern oder geschlechtlicher Ausschweifung) ausgeweıtet. Nun betrat auch
noch „Übergriffe auf dıe Personen oder die Rechte der Bürger , „Anstiftung ZUErT Ver-

“ die „Anwerbung VO  =weıgerung der Teilnahme gesellschaftlicher Tätigkeıit
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Mınderjährigen“. Damıt konnte INan SCHC Eltern vorgehen, die ihren Kındern
den Beıtrıtt Komsomol verwehrten oder S1e Zu Eintritt 1n iıne relig1öse Grup-
plıerung veranlafßten.

Überwachung und Lenkung
Selit 1961 wurde unterhalb der „Räte  « eın zusätzlicher Überwachungsapparat g-

schaften. Dıie Ommı1ssionen für Fragen der Minderjährigen bei den Exekutivyvkomitees
der ayon- und Stadtsowjets konnten Gerichten vorschlagen, Eltern hre Kinder
nehmen (mehrfach wurden Evangelıiumschristen-Baptisten hre Kinder genommen).
Dıie SOgENANNTEN admıiınistrativen Kommissionen der SCNANNTECN Exekutivykomitees konn-
en Straten (sogar Haft bıs Tagen) aussprechen, Gläubige, die „SOW]JE-
tische Gesetze übertraten“ (wegen eıner nıcht angemeldeten Gebetsversammlung 1ın der
eigenen Wohnung). Seit 1963 gab schliefßlich be] den Exekutivyvkomitees außerdem
Kommıissionen Z Kontrolle der Einhaltung der Kultgesetzgebung.

Seit 1960 oriften die staatlıchen Kirchenaufsichtsbehörden immer stärker aut allen
Ebenen 1n die Personalentscheidungen der kırchlichen Gruppen eın Keın Priester oder
Bıschof konnte ohne hre Zustimmung ErNAaANNT, oder entlassen werden. Seit
1961 die (Gemeıinden CZWUNZCNH, alle kırchlichen Amtshandlungen besonders
die Tauten regıstrıeren; das bedeutete, da{fß die Behörden jederzeit die Namen der
Gläubigen teststellen konnten. Andere amtlıch.e Anweısungen verlangten, da{fß jede
kırchliche oder religiöse Veranstaltung VO den örtlichen Behörden genehmigt werden
mu (also auch 1ine Gebetsstunde N{} Gläubigen oder eın kıirchliches Begräbnis). Wıe
abhängig 1n allen Fragen der Patrıarch V den staatlichen Behörden WafTt, zeıgte sıch
1965, eıner Zeıt, als die Verfolgung nachliefß. Die beiden Priester Eschliman
und Jakunin hatten den Patrıarchen darauf hingewıiesen, da{fß siıch dem Staat Nnier-

geordnet habe W1€e e1INst die Kirchenleitung dem /aren. Der Patriarch mu{fite darautfhin
beiden Priestern ıhr geistliches Amt nehmen.

1965/1966 wurden die beiden staatlichen Kirchenaufsichtsbehörden vAl ANAt für
die Angelegenheiten der Religionen“ zusammengelegt. Den Bevollmächtigten des Rats
fielen 1U auch jene Rechte Z die vorher be] den erwähnten Exekutivkomitees gelegen
hatten. Der Rat konnte 1U ıne Kirche schließen, die Regıistrierung einer (36:
meınde streichen. ıne Instruktion VO Jahr 1968 über die Erfassung aller relıg1öser
Vereinigungen, Gebetshäuser, Kultdiener UuS W WAar der vorläufige Schlufßspunkt
dieser Entwicklung. Keıne „legale“ relig1öse Gruppe konnte VO  = 11U ırgend
andern, ohne die Zustimmung der Behörden haben

1975 wurde verdeckt, aber nıcht 1m geheimen eın Religionsgesetz
für die 1n raft DSESECLTZT. (In der Praxıs werden diese (Gesetze VO  e den anderen
Unionsrepubliken übernommen.) Es veränderte fast nıchts der Sıtuation der rel1ı-
z1ösen Gruppen, zumal die 1n den sechzıger Jahren erlassenen Instruktionen darın e1In-
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geschlossen Allerdings mME die Stelle des Gesetzes VO Jahr 1929 und
wurde iımmerhin publiziert.

Aus der Darstellung könnte INa  - entnehmen, dafß die staatlichen Maßnahmen sich
NnUur auf die russisch-orthodoxen Kırchen bezogen. Das triıft nıcht E S1€e yalten allen
relıg1ösen Gruppen; doch 1St einfachsten, hre Folgen der oröfßsten relıg1ösen
Gruppe aufzuzeigen. Dafß alle relig1ösen Gruppen davon betroffen wurden, kann INa  e

AUus dem bereits zıitierten Schreiben der sechs christlichen Gruppen VO Jahr 1976
schließen. Dieses Schreiben w1es auch darauf hın, da{fß zahlreiche Verfolgungsmafßnah-
INeN nach WwW1e VOr reıin admınıstratıv verfügt werden, ıne Praxıs fortgesetzt wiırd,
„die sıch auf keinerlei (jeset7z oder veröffentlichte Instruktionen gründet“. Weıter heifßt

1n diesem Schreiben: ‚Ebenso leicht 1St C5S, Ma{fßnahmen ZUuUr Annullierung der tür den
Staat nıcht weniıger als tür die Religionsgemeinschaften gefährlichen ‚geheimen Ver-

ordnungen‘, ‚telefonıschen Hınweise‘ und ‚nıcht verweıisbaren Instruktionen‘ ertel-
len  S Dies ware sicherlich leicht, Wenn die Machthaber auf die totale Kontrolle und
das Eingriffsrecht 1n kıirchliche Dınge verzichten würden. Bıs Jetzt 1St dafür keinerle]
Hofftnung vorhanden.

ehr Gläubige als Parteimitglieder

Wııe viele Gläubige 1n der SowjJetunion z1bt, kannn bei uns nıemand Nn  u Nn
Es o1bt keine Statistiken, HAA Schätzungen. Der mehrtfach erwähnte Lewitin-Krasnow
meılnte 1n den sechzıger Jahren, INa  3 könne VO  w eLwa Miıllionen religiös-gläubigen
Menschen ausgehen. Sımon schreibt (Kirchen 1n Rußland, München 197©; A S
1St durchaus möglıch, da{ß die Zahl der Gläubigen 1in der SowjJetunıion nıcht wesentlich
gerınger LST als 1n West- und Nordeuropa.“

Die Zahl der russisch-orthodoxen Christen wırd Zzumelst auf bıs Millionen
geschätzt. 24 Millionen Menschen gehören jenen Völkerschaften der SowjJetunion
(nach der Volkszählung des Jahres dıe der Tradition nach mohammedanisch sind.
Siıcherlich orjentliert sıch nur noch eın leiner Tejl allen fünf Glaubenssäulen des
Islam (Glaubensbekenntnis, Pflichtgebet, Almosen, Eınhaltung des Fastenmonats, Wall-
fahrt nach Mekka). Die Anzahl der „lateinıschen“ Katholiken schätzt INa  = aut Z
Millionen 1n den baltischen Republiken und LWA 2700 01010 1n der übrıgen SowjJetunion.
Die e1Inst rund vier Millionen Gläubige umftassende unlerte Kiırche 1STt vernichtet und ehbt
teilweise 1m Untergrund weıter. Die Evangeliumschristen-Baptisten umfassen wahr-
scheinlich drei (vielleicht [9) fünf) Millione_n, WCeNnN INa  a Getaufte und Gemeinde-
leben Teilnehmende zusammenrechnet.

Zugelassene relıg1öse Gruppen o1bt jedoch vıiel mehr. Auf der Konferenz aller
Religionen 1n der 1im Jahr 1969 annte die Teilnehmerliste insgesamt 25 Dazu
kommen noch jene Gruppen, W1e die Zeugen Jehovas, die als illegal gelten. Der

Vollständigkeıit halber mu{fß mMa  z erwähnen, dafß vıel höhere Schätzungen 1bt. Im
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Jahr 1973 tauchte ıne Angabe auf, die 08 VO  z} 115 Mıllionen russisch-orthodoxen
Christen berichtete. Diese Zahl 1St sıcher unbrauchbar: sıcher 1St aber auch, da{fß die
Religion 1n der SowJetunion nıcht verschwunden und abgestorben 1St, W1e die Revo-
lutionäre des Kriegskommunismus und die Propagandısten der dreißiger Jahre VOI -

AaUSSagtLECN.

ME  NI

Aus der zrofßen Zahl der verwendeten westliıchen und sSOWJetischen Quellen sollen 1U einıge genannt
werden, dıe der Vertasser für besonders geeıgnet hält und für eın Eıgenstudium empfehlen möchte.
Grundlegend un: umtassend intormiert bıs eLw2 Walter Kolarz, Die Religionen 1n der SOWJet-
unıon (Freiburg Die bisher umtassendste Veröftentlichung ber die sowJjetische Religionsgesetz-
gebung: (Otto Luchterhand, Der 5SowjJetstaat und die Russısch-Orthodoxe Kırche (Köln bıetet
gleichzeitig eine detaıllıerte Gesamtdarstellung der Kırchenpolitik des Kremls). Fuür den 1in diesem Artı-
kel behandelten Zeitraum findet 1830028  } Darstellung, Berichte un: Dokumente 1n * Gerhard Sımon, Die
Kırche 1n Rufsland (München Nadeshda Theodorowitsch, Religion und Atheismus 1n der
(München Andre Martın. Freiheit ZAACK ode (Gsott 1n Rufsland (Aschaffenburg Fuür elıne
aufende Intormation sınd unentbehrlich: Glaube 1n der Welt Zeitschrift Für Fragen VO Religion,
Atheismus und Menschenrecht (Küsnacht-Zürich); Religion und Atheismus 1n der Monatlıcher
Intormationsdienst (Könıigstein/ Taunus). Die tortlaufende Veröftentlichung aller Samisdat-Texte durch
Samıiısdat-Archıv München macht ZW AAar alle Samisdat-Texte zugänglıch, jedoch werden die Texte 1n
russischer Sprache abgedruckt.
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